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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Usteri
Mitglieder» der gcftzzedeude» Räthe der helvetische» Republik.

Band III. X». I^XlV. Llizern, den 7.Mai 1799. (-s.Floreal. VII.)

Gesezaebnng.
-Grosser Rath, i.Mai.

(Fortsetzung.)
Seer et an sieht wohistn diesem Antrag die Sorg-

fält des Senats fur die Ruhe der Republik, allein,
wann wir zuviel Acht darauf schlagen, so gehen wir
über die Pinie der Constitution hinaus, und machen
zugleich dem Direktorium eine Art Vorwurf über Ver--
nachlaßigung der Sicherstcllung der Republik, da wir
doch nicht Westen, ob es denselben verdient. Eine
Commission niedersetzen, um geschwind Polizeigesetze

;u cntîve-rcn, ist beinahe lächerlich, weil dieses den

weitläufigsten und schwierigsten Theil der Gcsezgebung

«usmachr; daher sêen wir einstweilen nichts thun,
oder höchstens eine sehr allgemeine Einladung über

dj sen Gegenstand ans Direktorium abftndcn. E sch er
ist ungefähr gleicher Meinung, nud glaubt, eine solche

Einladung sey um so viel überflüssiger, da das Di-
r.ltorium schon bei der lezten Bevollmächtigung die

Aufforderung erhielt, die Polizei in die grösie Betrieb-
samkeit zu letzen. Ueberdcm ist jene Bevollmächtigung
in ro Tagen zu Ende, dann w.'.dcn wir also Rechen-

schabt über den Gebrauch derselben erhalten, und auch

zugleich in den Fall gesezt, eine alisaiiig neue Bcooli-
tnacht-gung so zu bestimm n, auszudehnen, oder zu

beschränken, wie die Umstände es erheischen werben;
in differ knezea Zwischenzeit aber dnr-'en wir fiir um
sere S- erhebt ruhig scyu, da das Direktorium nun
von einer: frankisc: en General über di: Sicherstellung
?-!'ras beja hen ist; folglich k'm-n wir in jeder
Rnk.-cht n chi in die Einladung des Senats eintreten.
Nuce dcntc, Anfweekung in Zeiten von Gefahr sen

zwekmffig und Danks wer h, und so werde uns auch

da Direktorium dafür dan'cn; denn da es so sehr

beschäftigt ist, so kaun es nicht auf alles Aufsicht
hrben, und wahrlich wlizei ist in solchen Feiten noth-

wendig; er fobert al o eine Commission, die sogleich

«ine solche Einladung »ntwerfe. Schoch wundere
sich über Secretan une Escher, >md denkt, wir so"-
ten über unsere Schlavigkeit errötheu; er stimmt also

Nuce bei. Cartier ist gleicher Meinung, nnd weiß
schon zum voraus, daß das Direk orium diese Eiuia-
dung gütig aufnehmen, und sie zur Thatigkeitsermah-
nung für seine Unlerbeamten benutzen wird. Nuces
Antrag wird angenommen, und in die Commission
geordnet: Secretan, Nuce und Cartier.

Das Direktorium übersendet folgende Bothschaft:

Das Vollzichllnasdirektorlttm der helvetischen
einen und mltheiibaren Republik an die
gescMbendcn Räthe.

Bürger Eesezgeber!
Da die alten Gesetze, in Betreff der Polizei über'

die Strassen, die Kraft verloren haben, und da die
provisorischen Anordnungen des Gesetzes von vèrschie-
deiicr Seite gegen den Grundsaz der Gleichheit ver-
flössen, so werden sie noch immer fort auf alle Art
ungestraft übertreten. Wofern man nicht schleunig

vorbiegt, so erfolgt daher nolhweildig gänzliche Zu-
grunderichtung der Strassen.

Auf diese verderblichen Folgen hatte euch das
Direktorium bereits schon durch seine Borhschafterl
vom 2Oten Fcbt. Nro. i c, und vom lg. Merz Nro.
io aufmerksam gemacht. Da ihr euch, wie es scheint,,
bis auf jczt damit nicht hab't beschäftigen können,,
und da inzwischen die Unterhaltung der Strassen mit

«jedem Tage schwieriger wird, so ladet es euch ein,
endlich einmal über diesen in jeder Rüksicht so wich-
eigen Gegenstand einen entscheidenden Beschluß ab zu-
fasse lt.

Republikanischer Gruß.

Der P.äsident des vollziehenden Di ektoriums,

Bay.
Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sekrr-

Mousson.
Akermann fodert Verweisung an die Wegcom-

mission, welche über diesen Gegenstand bis Montagi



«in Gutachten vorlegen soll. Escher gesteht, daß er
einstweiliger Präsident der Strassencommission ist, da-
gegen aber hat er keinen Bcgrif, wie in dem gegen--
wartigen Augenblik, besonders aber wie bis Montag
eine endliche Bestimmung über die Strassen vorgelegt
werden kann; denn um diesen Gegenstand ;n kehau-
dein, müsse» wir erst wisse»/ wie es mit den Zöllen
jeder Art gehalten seyn soll/ und da nun die Zolle
einstweilen eine gan; andere Bestimmung habe»/ so

kann gar nicht in den Gegenstand eingecret n werden,
und das Direktorium hat die Pflicht auf sich, unsere
beiden Gesetze, die wir über Verbesserung und Unter-
Haltung der Strassen gegeben haben, zu vollziehen,
bis wir andere Gesetze hierüber gemacht haben; also
muß diese Vothschaft blos einfach an die Strassen--
Commission gewiesen, und derselben, statt des adwe-
senden B. Haas, ein anderes Mitglied beigeordnet
werden.

Bourgeois stimmt Eschcrn ganz bei. Aker-
mann glaubt, die Commission sollte wenigstens über
die Nebenstrassen einstweilen ei» Gutachten vorlegen.
Wydcr stimick Eschern bei, und wünscht, daß das
Direktorium die bisherigen Strasscngesctze in Vollste--
hung bringe. Desloe 6 wundert sich über diese Both--
schaff, weil die alten Gesetze nicht aufgehoben werden
können, bis ein ganz neues Strasscnsystem eingeführt
werden kann, und dieses ist nun durchaus unmöglich;
er stimmt also Eschcrn bei. Dieser Antrag wird an--

genommen, und der Commission Spengler beige--
ordnet. —

Die eben ernannte Commission legt folgende Ab-
fassung der Einladung ans Direktorium vor:

An den Senat.
In Erwägung daß die gefahrvolle sage, in wel-

wer sich das Vaterland befindet, von Seite der Re-
gierung die genaueste und anhaltendste Aufmerksamkeit
erfodert.

In Erwägung, daß verschiedene Thatsachen an-
zeigen, daß die Polizeibeamicn ihre Pflichten nicht
allzu sorgfaltig erfüllen; so sieht man z. B. Landstrei-
cher und Emissaricn miserer Feinde sich in Hclverien
rmd selbst in das Hauptort der Sitzungen der Ge-
walten einschleichcn; so scheint das Gesez über die
Pässe äusserst schlecht vollzogen zu werden, so werden
Freiheitsmordende Schmähschriften in verschiedenen
Gegenden mit Verschwendung verbreitet;

Aus diesen Gründen hat der grosse Rath nach
erklärter Dringlichkeit beschlossen: das Direktorium
einzuladen, die strengste und wachsamste Polizry so-
wohl in Helvetien überhaupt, als besonders in der
Stadt Luzern in Thätigkeit zu sitzen.

/ Diese Bolhschaft wird mit Dunglichkeitscrklärung
angenommen.

Das Kantonsgericht van Bern frägt, vb die über

die im Anfang Merz 1798. begangenen Vergehen ver-
hängte Amnistie sich auch auf die Beraubung des
Schlosses Trachseiwald ausdehnen soll. Auf Blat-
mann s Autrag wird diese Zuschrift der hierüber
niedergesezten Commission zugewiesen, und derselben
German» beigeordnet.

B. Gruker von Strasburg, der schon z-> Jahr
in Helvetien sich mit der Erziehung beschäftigt, fodert
das Bürgerrecht. Auf Cartiers Antrag geht man
auf das Gesez begründet zur Tagesordnung.

B. Servet, Quartierksmmandant im Sentis,
bittet um Gnade für die U iruhesiifttr in den Disirik-
ten Mesuang und F lahwyl. Man geht auf S ch l u m p f s
Antrag zur Tagesordnung.

Weibel Helfer in Zrcyburg fodert hinlängliche
Besoldung.

A k e r m a n n fodert Verweisung ans Direktorium.
Carrard fodert Verweisung an die Vesoldungskom-
mission. Dieser Antrag wird angenommen.

Der Müller Gygly von Landshut im Kanton
Bern, fodert Verminderung der Loskaufsumme des
auf scincr Mühle haftenden Lehenzinses. Cnstor
fodert Verweisung an die Lchenzinskommission. Car-
tier fodert Tagesordnung. Jomini begehrt diese

Bittschrift dem Direktorium zuzuweisen. Man geht
zur Tagesordnung.

B. Bachelas, Dîst. iktsgerichtschreîber vonNeus
im Leman, wünscht, daß sein Sohn ohne Prüfung
das Notariat antreten könne. Man geht zur Tages-
ordnuna.

Die Gemeinde S-ders im Wallis fodert Absihaft
fung einiger Weidrechte. Die Bittschrift wird der
hierüber niedergesezten Commissivn zugewiesen.

Christian Gilgian, im Distrikt Laupen, recurirt
in einer gedruckten Zuschrift an die Gesezgcburg gegen
eine wiederrechtiiche Bevogtimg. Auf Serretans
Antrag wird diese Bittschrift einer aus den BB Gra-
fenried, Reilstab und Moor bestehenden Com-
Mission zugewiesen.

Elisabeth Salz mann im Niederemmenthal, die
seit 4 Monaten Wittwe ist, wünscht wieder Heu-
rathen zu dürfen. Mai, geht zur Tagesordnung.

Töpfer Staub in Langeuchal fodert Bezahlung
seiner in das Direktorium gelieferten Arbeit. Die
Bittschrift wird dem Direktorium zugewiesen.

I. G. Meyer von Ncolau wünscht seiner ver-
storbcncn Gattin Schwester heyrathen zu dürfen. Man
geht zur Tagesordnung.

Kühn sagt : gestern sey er für einige Augenblike
von der helvetischen Armee hieher gekommen, und
könne den Eifer der Truppen des Kantons Zürich,
Thurgan und Sentis nicht genug rühmen, aber es ist
auch von dieser Sftte Hülfe nöthig, und diese besteht
in Geld; denn viele Truppen haben seit 4 Wochen
kein Sold, und dadurch sind die Bewohner der Grenz-



si
kantonft äusserst gedrukt; und obgleich sie diese Last
mit edlem Patriotismus und Ergebenheit tragen, so

ist doch Hülfe nöthig, um der Hungersnoth zuvorzu-
kommen; die Reglerungsstatthalter des Sentis, Zürichs
und Thurgaus sind besonders eifrig für die Erhaltung
der Ruhe und Ordnung.

Nüce dankt allen diesen wakern Vaterlandsoer-
theidigern für ihren Eifer, und fodert ehrenvolle Neb
dung — aber Geld, dieß denkt er, soll das Vollste
hungsdirekto'rium besorgen, denn uns geht kein Gelb
ein. Cartier dankt Kühn für seinen Eifer, mit dem
er die Ordnung in die helvetische Armee gebracht
hat, glaubt aber, wir sollten es hierbei nicht be-
wenden lassen, sondern das Direktorium einladen, die
Bedürfnisse der Armee zu besorgen. Kühn ist über-
zeugt, daß das Direktorium auf seinen Bericht hin
eifrigst sorgen wird, und daß also die Einladung
überflüssig ist, aber er wünscht, daß seine Anzeige
dahin benuzt werde, den Finanzanträgen des Direk-
toriums jedesmal mit Dringlichkeit zu entsprechen.
Die ehrenvolle Meldung der benannten Truppen und
Negierungsstatthalrer wird erkennt.

Senat, i. Mai.
Präsident: Mittelholzer.

Der Beschluß wird verlesen und angenommen,
der das Direktorium einladet, das unterm gten Merz
beschlossene Nriegsgesez, in den 3 Sprachen mit mög-
lichster Beförderung drucken, und den Behörden aus-
theilen zu lassen.

Muret legt im Namen einer Commission einen
Bericht über den Beschluß vor, der das peinliche
Geftzbuch enthält, und räth zur Annahme desselben.

Der Bericht wird für 3 Tag auf den Kanzlei-
tisch gelegt.

Dolder legt im Namen einer Commission über
den Beschluß, der die Munizipalbeamten von dem
Kriegsdienste ausnimmt, folgendes Gutachten vor:

Bürger Repräsentanten!
Dieser Beschluß hat bei seinem ersten Anblik et-

was so billiges, so nüzliches und so nothwend.ges,
die gestrige Stimmung des Senats war über das
so allgemein zu dessen Annahme, daß es euere Conv
mission nur mit Schüchternheit, ooch mit völliger Ueber-
zmgung wagt, euch einhellig dessen Verwerfung an-
Machen. Die Vcrwersungsgründe sind folgende:

In ganz fzelvetien sind geqcnwarrig nach dem
Gesez die Munlzipalitaten gewählt, einige aufrühre-
rische Orte ausgenommen; nun fragt es sich, soll
die vor uns liegende Ausnahme aus die künftigen oder
d»f die schon gemachten Wahlen angewandt werden.
Im ersten Fall findet euere Commission den Beschluß

weder dringend noch vollständig genug, um selben
annehmen zu können; im leztern Fall aber, nämlich
wenn selbe auf die schon gemachten Wahlen sollte
ausgedehnt werden, so wäre dieß allein der Commis-
non schon Verwerfungsgnmd genug, indem in keinem
Fall ein Gesez rükwirkende Kräfte haben kann noch
soll.

Der 2te Art. des Gesetzes vom 13. Dez. nimmt
vom Militärdienst ans, alle jene Personen, welche
für den Gang der gesezgebenden,' vollziehenden, ver-
waltenden und gerichtlichen Geschäften ganz unent-
behrlich sind; euere Commission ist überzeugt, daß
auch d.e Munizipalbeamten durch die Wichtigkeit ihrer
Arbeiten, und durch ihren Einfluß auf die gute Ord-
nung und Ruhe der Gemeinden wichtig, und eine
solche Ausnahme verdienen; allein euerer Auswerft
samkeit Bürger Repräsentanten, kann es unmöalich
entgehen, daß wann das Gesez ohne Ausnahme/alle
Munizipalbeamten vom Militärdienst befreit, so wür-
den gewiß in Ankunft die reichen unvcrheiratheten
Bürger, Söhne von Kapitalisten, Kaufleuten, Fa-
brikanten, Wirthen, Müller und die große Güter
besitzen, sich Kenntniß und Patriotismus genug zu-
trauen, run Munizipalstellen zu versehen, sie werden
durch allerhand Mittel es dahin bringen, daß sie an
diese Stellen erwählt werden, und dann ist ihr wah-
rer Endzwek, dem Militärdienst sich zu entziehen,
erreicht; der Nachtheil, so euere Commission hierin
siehet, ist sehr groß dann einerseits würden dadurch
dem Militärdienst eine große Anzahl Vaterlandsver-
theidiger entzogen, anderseits würden dadurch dis
Munizipalstellen in die Hände junger unverhriratheter
Bürger kommen welche doch von gesieztem Alter und
durch Verheuralhete gewiß besser besorgt würden.

Euere Commission glaubt daher, euch die Ver-
werfung des gegenwärtigen Beschlusses anrathen zu
müßen, so wie sie hingegen mit allen Freuden zur
Annahme gestimmt hätte, wann die Ausnahme oder
Befreiung vom Militärdienst sich nur ans die Muni-
zipalbeamten, welche verhcirathet und das Alter von
zc> Jahren erreicht haben, erstrett hätte.

Stokmann verlangt, daß der Beschluß sogleich
verworfen werde. Era «er glaubt, die Achtung die
wir den Wahlen des Volks schuldig sind, die Wich-
tigkeit der Munizipalstellen und die Klugheit rathen
vielmehr zur Annahme des Beschlusses. Die Sou-
verainität des Volks äussert sich nnmittclbar bei den
Mumzipaltvahlen; wir dürfen des Volkes Zutrauen
nicht stören; die Munizipalen, denen die Besorgung
der Polizei obliegt, sind unker den gegenwärtigen
Umständen höchst wichtige Beamte; wenn auch jene
Wahlen zum Theil auf junge Leute fielen, so findet
sich im Ganzen auch mehr Patriotism bei den jungen
Bürgern als bei den alten; man sagt freilich, es soll
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izt alles auf die Grenzen, aber man vergißt dm
furchtbaren Feind, der im Innern schleiche; — bei
weitem sind nicht alle Wahlen auf die reichen Bür-
ger gefallen. — Vor allem aber sollen wir die Son-
verainitât des Volks nicht einschränken! Er stimmt
zur Annahme.

Usteri halt dafür, der Beschluß sey eigentlich
ganz überflüßig, und die Frage, die er entscheiden
"soll, schon durch das Gcsez vom izten Dez. entschied

den; dieses nimmt vom Militärdienst die Burger aus,
welche fur den Gang der gesezgebenden, vollziehenden
verwaltenden und gerichtlichen Geschäfte ganz un-
entbehrlich sind. — Wer sind nun diese Bürger
ohne Zweifel zuerst alle constituirten Gewalten,
nachher die diesen unentbehrlichen Schreiber u. s. w.
die Munizipalen gehören auf jeden Fall unter jene,
und find also schon durch das Mlizgesez vom Mlii-
tardienst ausgenommen.

Zaslin findet, das Gese; vom izten Dez. sey

nicht klar genug hierüber; die Mnnizipaibeamtcn sind
darin nicht genannt, und können es"fteilich auch nicht,
weil das Gese;, durch das sie bestehen, noch nicht
vorhanden war; er untcrstüzt die Commission, die
eine motivierte Verwerfung anrath, und Vorschläge
macht, wie ein besserer Beschluß verfaßt werden
könnte. Wir sollen die Wahlen des Volts allerdings
ehren, aber sie auch weise leiten, und es muß fur
das allgemeine Beste wichtig seyn, daß Leute von de-

.standenem Alter, Verheirathct« und Hausvater, zu
den Muniz palsteilen gewahr werden; er verwirft om
Beschluß.

Crauer begreift nicht, wie man ein Alter von
go Jahren für die Municipalitäten fodcrn könne, da
die Constitution nur 25 Jahre fur den großen Rath
fodert; das neue Gcsez ist nöthig, weil wirklich Ge-
ueraliufpektoren sich erlaubten, Munizipaloeamte in
den Dienst zu rufen.

Laflechere stimmt der Commission bei; in die-
sein AUgenblik soll die Vertheidigung des Vaterlands
umser erstes Augenmerk seyn. Wollen wir nun durch
diesen Beschluß neue 20,000 Bürger dem Dienst des
Vate.lands entziehen Und der Beschluß nimmt sie!

sogar vom Rcservekorps aus Wie kaun man sagen, i

man wolle die Mu icipalbeamten ehren, indem man
ihnen die erste Pflicht dcs Bürgers abnimmt. Würde
der Beschluß allenfalls sich auf den Eiirendienft ein-
schranken, so Ware er annehmlich; auf andere Art ist
er es nicht.

Meyer v. Arau find.'t, der Beschlug nehme auch
keinen einzigen Mann der Vertheidigung des Vacer-
lands weg; jede Gemeinde muß ihre durchs Gcsez
bestimmte Anzahl liesern und also an der Steile ihr r
Municipalen andere. Lafle-chere erwiederr, daß er
vom Reservekorps sprach, dem allerdings die 20,000
Mtzogen werde».

2

Lang stimmt der Commission bei, und glaubt,
die Ausnahme würde über 30,000 Mann begreifen.

Devevey findet den Beschluß auf Grunds.'.»;
der Gerechtigkeit uud Gleichheit gegründet. Die
Municipalen gehören in die gliche Reihe der übrige»
Autoritäten der Republik — und müssen wie diese vom
Militärdienst ausgenommen werden. — Die größte
Zahl der gewühlten Municipalen werden schon sonst
durch ihr Alter vom Dienste ausgenommen seyn; von
rükwirkendcr Kraft kann hier überall die Rcde nicht
seyn; der Beschluß enthalt nur eine Erklärung eines
frühern Gesetzes. Er nimmt denselben an.

Fuchs wünscht eben weil er die Wichtigkeit
der Mnnicipalbeamkcn einsieht, daß lauter erfahrne
und vernünftige Männer an diese Stellen kommen;
aber der gegenwärtige Beschluß würde dieselben in die
Hände unerfahrener, junger und reicher Bürger brim
gen und allen Intriguen die Thüre öffnen; die So>»
verainitat des Volks wird nicht angegriffen, denn
das gesamte Volk, nicht die einzelnen Gemeinden
stellen den Souverain vor.

Meyer v. Arb. nimmt den Be schleiß an; die
Resolution ist gerecht und der Freiheit des' Volks
augemessen; die Wahlen des Volks sollen nngckrinkt
gelassen werden; die Armen werden sich schon Huten
den Reichen ausschließlich ihre Stimmen zu gebe», da
sie an ihrer Stelle ins Feld ziehen müßten.

Fornerod ist gleicher Meinung; die Municm
palen sind Repräsentanten des Volks, gleich den
übrigen Volksmagistraken; in Frankreich haben die Mm
nicipalitaten die Freiheit gerettct; er kann si n nicht
genug wundern, daß man einen.so weisen, Vernunft
t-gen und gerechten Beschluß nicht- sollte aunehmen
wollen.

Bfyffer findet, dass wenn je Beamte im Fall
der Ausnahme vom Militärdienst seyn sollen, das bei
den Munizipalen der Fall ist; ihnen liegt genaue Auft
ficht über die G meindcn und die Erhaltung der Ruhe
in den Gemeinden ob; dazu bedürfen sie des Zutrauens
der Gemeinde, und um dle'es Zutrauen zu h^ben,
müssen die Wahlen des Volks frei und unbeschrankt
seyn. Er stimmt zur Annahme.

Kubli glaubt mit Usteri, der Beschluß sey e'-
gents.h ganz überflüssig, da nach dem Gese; vom
iz. Dec. alle öffentlichen Beamten vom Militärdienst
ausgenommen und. Wir huben mittelbare und un-
ml telbare Volkowahlen in unserer Verfassung; warum
sollten die durch jene gewssssteu Magistralen vom
Kriegsdienst ausgenommen; die unmittelbar Gewählt
leu, die dazu noch die mühsamsten und unbelohnrcsieu
Arbeiten haben, dieß hingegen nicht seyn? — Wann
die Reichen inrrigiren wollen, so werden sie es nicht
um solche, wie die Erfahrung zeigt, nirgends ge-
suchte Stellen thun. — Er stimmt zur Annahme.

(Ow Forschung soigft.
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